
Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Cri SV 645/22
25.11.2022
öffentlich

Nachwahl eines Mitgliedes des Ausschusses für Umwelt, Landeskultur und 
Tourismus

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Anhörung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Frau Karin Pyrek hat am 02.10.2022 die Mandatsannahme als Nachrückerin für Frau 
Prieske für die Stadtvertretung der Stadt Crivitz bestätigt. Sie war gewähltes Mitglied im 
Ausschuss für Umwelt, Landeskultur und Tourismus.
 
Gemäß § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Crivitz ist ein Ausschuss für Umwelt, 
Landeskultur und Tourismus zu bilden. Dieser setzt sich aus 4 Stadtvertretern und 3 
sachkundigen Einwohnern zusammen. Somit ist eine Nachwahl erforderlich.
 
Zum Aufgabengebiet dieses Ausschusses gehört:

 Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten
 Landschaftspflege
 Abfallkonzeptionen
 Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband, dem Zweckverband 
Schweriner Umland und Naturpark
 Land- und Forstwirtschaft

 

Finanzielle Auswirkungen:
Ausschussvorsitzende erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
60 € je Sitzung. Ausschussmitglieder erhalten eine sitzungsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von 40 € je Sitzung.   

Anlage/n:
 keine 



Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz wählt Herrn/Frau ….. als Mitglied in den Ausschuss 
für Umwelt, Landeskultur und Tourismus.  



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Cri SV 653/22
05.12.2022
öffentlich

Nachwahl eines Mitgliedes des Ausschusses für Bau, Planung und 
Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Anhörung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Crivitz ist ein Ausschuss für Bau, Planung 
und Stadtentwicklung zu bilden. Dieser setzt sich aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen 
Einwohnern zusammen. Aufgrund des Ablebens von Frau Prieske ist eine Nachwahl 
erforderlich.

Zum Aufgabengebiet dieses Ausschusses gehört:
 Flächennutzungsplanung
 Bauleitplanung
 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung
 Hoch-, Tief- und Straßenbauangelegenheiten
 Stadtsanierung und Stadtwirtschaft
 Feuerschutz
 Baulast und Wegerecht
 Grundstücksangelegenheiten wie Kauf, Verkauf und Verpachtung

  

Finanzielle Auswirkungen:
Ausschussmitglieder erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
40 € je Sitzung. 

Anlage/n:
 keine 



Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz wählt Frau/Herrn …… als sachkundigen Einwohner in 
den Ausschuss für Bau, Planung und Stadtentwicklung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz.



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Cri SV 654/22
05.12.2022
öffentlich

Nachwahl eines Mitgliedes des Ausschusses für Kultur, Sport und Vereine 
der Stadtvertretung der Stadtvertretung der Stadt Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Anhörung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Am 01.12.2022 hat Herr Pekrul gegenüber der Bürgermeisterin seinen Rücktritt aus den 
Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine erklärt. 

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Crivitz ist ein Ausschuss für Kultur, Sport 
und Vereine zu bilden. Dieser setzt sich aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen 
Einwohnern zusammen. Zum Aufgabengebiet dieses Ausschusses gehört:

 Kulturförderung und Sportentwicklung
 Vereinszusammenarbeit
 Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche
 Kirchenfragen
 Städtepartnerschaften

Daher ist eine Nachwahl erforderlich. 

Finanzielle Auswirkungen:
Ausschussvorsitzende erhalten eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 
60 € je Sitzung. Ausschussmitglieder erhalten eine sitzungsbezogene Aufwands-
entschädigung in Höhe von 40 € je Sitzung.  

Anlage/n:
 keine 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz wählt Herrn Kurt Pekrul in den Ausschuss für Kultur, 
Sport und Vereine der Stadtvertretung der Stadt Crivitz. 





Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 604/22-04
05.12.2022
öffentlich

Friedhofsgebührensatzung der Stadt Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Podszus

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Gemäß § 6 Kommunales Abgabengesetz ist die Kalkulation für die Friedhofsgebühren in 
regelmäßigen Abständen zu überarbeiten (ca.4 Jahre). Deshalb und auf Grund der 
Einführung von neuen Bestattungsmöglichkeiten (Baumgrabstellen im Wäldchen und als 
Lückenschließung von freigewordenen Arealen) wurden die Kosten und Gebühren neu 
kalkuliert.
In dem gesamten Verfahren (Gestaltung und Kosten) wurde der Vorsitzende des 
Umweltausschusses Herr Heine maßgeblich einbezogen und die Mitglieder des 
Umweltausschusses durch ihn informiert.
Eine Erhöhung der Gebühren war zu erwarten, da die Stadt erhebliche Investitionen in 
Form der Wegesanierung, Eingangsbereich und Neuanlage der Platzgestaltung getätigt 
hat.
Die Kostenentwicklungen der Betriebs-und Personalkosten sind entsprechend der 
Vorschriften in der Kalkulation berücksichtigt worden. Die Kalkulation kann im Amt Crivitz, 
Amt für Stadt-und Gemeindeentwicklung eingesehen werden. Beigefügt sind der zu 
beschließende Satzungsentwurf mit den Gebührentarifen, die Übersicht über die neue 
Gebührenhöhe für die einzelnen Grabarten mit Vergleich der Gebührenhöhe aktuell/neu, 
Empfehlung der Verwaltung sowie die Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, 
Landeskultur und Tourismus. Des Weiteren sind die Erläuterungen zur den Grabarten 
beigefügt. 
Die Beschlussvorlage wurde in allen Gremien der Stadt Crivitz bis auf die Ortsteilvertretung 
Wessin, die erst am 07.12.2022 tagt, beraten.
Die Ausschüsse sind den Empfehlungen des Umweltausschusses gefolgt, die 
Ortsteilvertretung Gädebehn hat die Beschlussvorlage zurück gewiesen. Ein Schreibfehler 
bei der Verlängerungsgebühr für Kindergräber wurde berichtigt (richtig ist 6,00 Euro je Jahr)
Diese Beschlussvorlage erfolgt vorbehaltlich dem Ergebnis der Ortsteilvertretung Wessin.
  

Finanzielle Auswirkungen: 
Derzeitig gibt es eine Unterdeckung der Gebühren in Höhe von ca. 50.000 Euro.
Die neuen Gebühren sind kalkulatorisch aufgrund der bisherigen Fallzahlen (letzte 3 Jahre) 
durch die Verwaltung ermittelt.



Beim Gebührenvorschlag der Verwaltung ergibt sich eine Kostenunterdeckung in Höhe von 
ca. 4.500 Euro.
Beim Gebührenvorschlag des Umweltausschusses ergibt sich eine Kostenunterdeckung in 
Höhe von. Ca. 12.300 Euro.

 

Anlage/n:
1. Satzungsentwurf Gebühren Crivitz 19.07.2022 ohne Verfahrensvermerk 
2. Gebührentabelle Crivitz Anlage alt- neu
3. Erläuterungen zu den Grabarten Friedhof Crivitz
4. Gebührentarife Anlage zur Satzung 

  

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt in ihrer Sitzung am 12.12.2022 die 
Friedhofsgebührensatzung der Stadt Crivitz inklusive der Anlage/Gebührentabelle sowie die 
dazugehörende Gebührenkalkulation.



Friedhofsgebührensatzung der Stadt Crivitz  

__________________________________________________________________________________ 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-

V) in der derzeit gültigen Fassung i.V. m. §§ 1, 2, 4-6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der 

derzeit gültigen Fassung sowie § 14 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs-und Friedhofswesen 

im Land M-V (Bestattungsgesetz BestattG M-V) in der derzeit gültigen Fassung wird nach 

Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Crivitz am ____________ nachfolgende Satzung 

beschlossen. 

§ 1 Gebührentatbestand 

Für die Benutzung des Friedhofes der Stadt Crivitz und der für die Beisetzung bzw. Trauerfeier 

bestimmten Einrichtungen, für die Zustimmung zur Errichtung von Grabmalen, Einfassungen und 

sonstigen baulichen Anlagen, ferner für sonstige Leistungen, werden Gebühren nach dieser Satzung 

und dem Gebührentarif erhoben, der als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 2 Gebührenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet, 

a) wer gesetzlich verpflichtet ist, die Kosten zu tragen (Bestattungspflichtige); 

b) der Antragsteller, Auftraggeber bzw. derjenige, in dessen Interesse oder Auftrag der 

     Friedhof und seine Einrichtungen genutzt werden; 

c) derjenige, der einen Antrag stellt/Auftrag erteilt auf die Durchführung sonstiger 

    Leistungen; 

d) wer die Gebührenschuld durch eine gegenüber der Friedhofsverwaltung abgegebene 

     oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat. 

(2) Sind mehrere Personen zahlungspflichtig, so haften sie als Gesamtschuldner. 

(3) Bei Zurücknahme eines Antrages für die Benutzung des Friedhofes oder seiner Einrichtungen 

können, falls mit den sächlichen Vorbereitungen des erteilten Auftrages bereits begonnen wurde, die 

Gebühren nach dem tatsächlichen Aufwand festgesetzt werden. 

§ 3 Entstehung der Gebührenpflicht 

 und Fälligkeit der Gebührenschuld 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit Antragstellung und Bestätigung durch die Friedhofsverwaltung. 

In denjenigen Fällen, in denen kein Antrag vorliegt, Leistungen aber erforderlich sind, entsteht die 

Gebührenpflicht, sobald die Leistungen erbracht sind. 

(2) Die Gebühren sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Gebührenbescheides fällig. Ist im 

Gebührenbescheid ein anderer Zeitpunkt für die Fälligkeit angegeben, so gilt dieser. 

§ 4 Nichtbenutzung der Einrichtungen 

Nichtbenutzung oder nur teilweise Benutzung von Einrichtungen begründen keinen Anspruch auf 

Gebührenrückzahlung, -erlass oder Gebührenermäßigung. 

 

 

 



§ 5 Besondere zusätzliche Leistungen 

(1) Bei Vernachlässigung der Grabstätte, trotz Aufforderung und angemessener Fristsetzung 

durch die Friedhofsverwaltung, kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des 

Verursachers/Nutzungsberechtigten einen ordnungsgemäßen Zustand herstellen lassen 

(Ersatzvornahme). 

(2) Die Unterhaltung einer abgeräumten Grabstätte nach vorzeitiger Rückgabe des 

Nutzungsrechtes (vorzeitige Einebnung) wird dem Antragsteller und Nutzungsberechtigten 

pro Grabstätte gemäß Gebührentarif in Rechnung gestellt (Pflegegebühr). 

(3) Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif dieser Satzung nicht vorgesehen 

sind, setzt die Stadt Crivitz die zu entrichtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem 

tatsächlichen Aufwand fest.  

§ 6 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 

05.02.2017 außer Kraft. 

 

Crivitz, den  

 

 

B. Brusch-Gamm       

Bürgermeisterin     (Siegel) 

 

Anlage: Gebührentarife 



Anlage und Bestandteil zur Friedhofsgebührensatzung vom 12.12.2016 Änderungen neue Gebührensatzung

Gebührentabelle Gebühr aktuell

Gebühren ab 01.01.2023 

Empfehlung Verwaltung

Empfehlung 

Umweltausschuss

Grabstättengebühren (Erwerb des Nutzungsrechtes für 25 Jahre) in Euro in Euro

Reihensarggrab inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung 546,00 entfällt, nur noch Wahlgrab

Wahlsarggrab inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung (+2 Urnen) 600,00 1700,00 1.700,00 €              

Reihengrab Kinder bis 5. Lebensjahr einstellig 130,00 150,00 150,00 €                 

Wahlgrab Kinder bis  5. Lebensjahr einstellig 143,00

entfällt, Extraplätze für 

Kinder an einem Standort

Rasensarggrab einstellig ohne Aufbettung von Urnen inkl. Pflege 1091,00 1200,00 1.200,00 €              

Mehrfachsarggrabstelle Doppel inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung 1091,00 entfällt, nur noch Wahlgrab

Wahlmehrfachsarggrabstelle Doppel inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung (+4 Urnen) 1200,00 3400,00 2.500,00 €              

Rasenurnengrab einstellig inkl. Pflege 485,00 650,00 650,00 €                 

Anonymes Wiesenurnengrab einstellig 260,00 350,00 350,00 €                 

Reihenurnengrab vierstellig (gesamt 4 Urnen) 250,00 600,00 600,00 €                 

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen 2 Urnen je Platz noch nicht vorhanden 2000,00 1.500,00 €              

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen 1 Urne je Platz noch nicht vorhanden 2000,00 850,00 €                 

Wahlbaumurnengrab Einzelbaum 2 Urnen je Platz noch nicht vorhanden 1500,00 1.500,00 €              

Wahlbaumurnengrab Einzelbaum 1 Urne je Platz noch nicht vorhanden 1500,00 850,00 €                 

Nacherwerbs-/Verlängerungsgebühren/Jahr

Nacherwerbs-/Verlängerungsgebühren/Jahr nach Ablauf der Ruhezeit

je Grabart und/oder weiterer Bestattung/Urnenaufbettung 1/25 der 

jeweiligen Grabstättengebühr

Reihensarggrab 22,00 entfällt

Wahlsarggrab (+2 Urnen) 24,00 68,00 68,00 €                   

Reihengrab Kinder bis 5. Lebensjahr einstellig 5,20 6,00 60,00 €                   

Wahlgrab Kinder bis  5. Lebensjahr einstellig 5,70 entfällt

Rasensarggrab einstellig ohne Aufbettung von Urnen inkl. Pflege 43,60 48,00 48,00 €                   

Mehrfachsarggrabstelle Doppel 43,60 entfällt

Wahlmehrfachsarggrabstelle Doppel (+4 Urnen) 48,00 136,00 136,00 €                 

Rasenurnengrab einstellig inkl. Pflege 19,40 26,00 26,00 €                   

Reihenurnengrab (gesamt 4 Urnen) 10,00 24,00 24,00 €                   

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen 2 Urnen je Platz noch nicht vorhanden 80,00 60,00 €                   

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen 1 Urne je Platz noch nicht vorhanden 80,00 34,00 €                   



Wahlbaumurnengrab Einzelbaum 2 Urnen je Platz noch nicht vorhanden 60,00 60,00 €                   

Wahlbaumurnengrab Einzelbaum 1 Urne je Platz noch nicht vorhanden 60,00 34,00 €                   

Umbettungsgebühren

Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Umbettung) 1500,00 1500,00 1.500,00 €              

Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (Umbettung) 1800,00 1800,00 1.800,00 €              

Urnen 300,00 300,00 300,00 €                 

Trauerhallengebühren

Trauerhalle 200,00 250,00 250,00 €                 

Trauerhalle bei kurzer Andacht Urnen (10 min.) 100,00 175,00 175,00 €                 

Abschiednahmeraum (1/6 der Trauerhalle) 44,00 100,00 100,00 €                 

Standsicherheitsprüfungsgebühren

Standsicherheitsprüfgebühr 15,00 30,00 30,00 €                   

Genehmigungsgebühren

Genehmigung von Grabmälern 15,00 30,00 30,00 €                   

zusätzliche Leistungen

Pflegegebühr bei vorzeitiger Einebnung je Grabart und Jahr bis Ablauf der Ruhezeit

1/25 der 

Grabstättengebühr je 

Jahr

1/25 der Grabstättengebühr je 

Jahr

1/25 der 

Grabstättengebühr 

je Jahr



Erläuterungen zu den Grabarten Friedhof Crivitz 
 

Wahlsarggrab/Mehrfachwahlsarggrabstelle Doppel 

Grabstätte für die Beisetzung eines Sarges mit der Möglichkeit 2 Urnen aufzubetten. 

Gemäß Friedhofssatzung muss üblicherweise eine Einfassung und ein Grabmal durch den 

Nutzungsberechtigten gesetzt werden. Die Grabstelle kann in den dafür vorgesehenen Revieren 

ausgewählt werden. Dies gilt auch für eine Doppel- bzw. Mehrfachgrabstelle. (z.B. Doppelgrabstelle 2 

Särge +4 Urnen) Die Grabstelle ist entsprechend der Totenruhezeit von 25 Jahren durch den 

Nutzungsberechtigten zu pflegen. Die Nutzungszeit kann gebührenpflichtig verlängert werden. 

Die Grabstellen eignen sich als Familiengrabstellen. 

Größen: Einzelgrab 150x270 cm Doppelgrab 280x280 cm 

 

Reihengrab für Kinder 

Es gibt eine kleine Reihe, an dem Kindergräber vorhanden sind. 

Dort ist die Beisetzung von Särgen und Urnen möglich. Die Gestaltung kann individuell erfolgen, muss 

jedoch größenmäßig an die dort vorhandenen Gräber angepasst werden. 

Die Grabstelle ist entsprechend der Totenruhezeit von 25 Jahren durch den Nutzungsberechtigten zu 

pflegen. Die Nutzungszeit kann gebührenpflichtig verlängert werden. 

An dieser Stelle gibt es einen Platz für Sternenkinder, der jedoch noch Gestaltung bedarf. 

 

Rasensarggrab einstellig inkl. Pflege 

Grabstätte für die Beisetzung eines Sarges ohne Aufbettung von Urnen. Diese Grabstelle kann auch 

für den Ehepartner zweifach erworben werden. Es handelt sich um die Rasensarggrabanlage mit 

einer zentralen Ablagefläche für Blumen in der Rasenmähsaison. Der Blumenschmuck ist in der 

Mähsaison zentral abzulegen/-zu stellen, weil die Rasenfläche gemäht werden muss. Ausnahme 

bilden die Gräber, die noch den Sandhügel für die ersten 6 Monate haben müssen. 

Des Weiteren gibt es eine Ausnahme für die Grabstellen, die aus Gründen einer damals nicht 

vorhandenen Regelung für die Namensplatten, ein Vasenloch in der Platte haben. 

Die neu vergebenen Grabstellen haben in der Namensplatte keine Vasenvorrichtung mehr. 

Die Grabstellen werden vom Nutzungsberechtigten mit einer Namensplatte nach aktuellen Vorgaben 

versehen. Bei Ehepartnern kann eine gemeinsame Namensplatte verlegt werden. 

Die Rasengrabanlage wird durch den Friedhofsträger (Stadt Crivitz) gepflegt. Eine Verlängerung der 

Nutzungszeit ist gebührenpflichtig möglich. 

Größe:150x270 cm 

 

Rasenurnengrab einstellig inkl. Pflege 

Grabstätte für die Beisetzung einer Urne in der Rasenurnengemeinschaftsanlage. Diese Grabstelle 

kann auch für den Ehepartner zweimal erworben werden (nebeneinander). Jedoch ist die im 

Anschluss nach der Beisetzung zu verlegende Namensplatte für jede einzelne Grabstelle durch den 

Nutzungsberechtigten zu verlegen. Es gibt keine gemeinsame Namensplatte für Eheleute. 

Der Blumenschmuck ist während der Rasenmähsaison auf der zentralen Ablagefläche abzulegen/-zu 

stellen. Die Rasengrabanlage wird durch den Friedhofsträger (Stadt Crivitz) gepflegt. Eine 

Verlängerung der Nutzungszeit ist gebührenpflichtig möglich. 

Größe: 40 x60 cm 

 

Anonymes Wiesenurnengrab 

Grabstätte für die Beisetzung einer Urne in der anonymen Urnengemeinschaftsanlage. 

Es handelt sich um eine eingefriedete Wiese mit einer Blumenablagefläche. 



Es erfolgt keine Namensnennung in irgendeiner Form (anonym). Die direkte Grabstelle auf der Wiese 

ist den Hinterbliebenen nicht bekannt. Die Wiesengrabanlage wird durch den Friedhofsträger (Stadt 

Crivitz) gepflegt. Eine Verlängerung der Nutzungszeit ist nicht möglich. 

Größe: 40x40 cm 

 

Reihenurnengrab 

Grabstätte für die Beisetzung von 4 Urnen. Gemäß Friedhofssatzung muss üblicherweise eine 

Einfassung und ein Grabmal durch den Nutzungsberechtigten gesetzt werden. 

Die Gestaltung ist an die vorhandenen Gräber anzupassen. Die Grabstelle ist entsprechend der 

Totenruhezeit von 25 Jahren durch den Nutzungsberechtigten zu pflegen. Die Nutzungszeit kann 

gebührenpflichtig verlängert werden. Diese Grabstellen sind für Familiengrabstellen gut geeignet. 

Größe:100x100 cm 

 

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen 

Grabstätte für 1 Urne oder wahlweise für 2 Urnen je Platz unter einem Baum nach Wahl. 

Die Beisetzung erfolgt in dem kleinen Wäldchen. Im Anschluss an die Beisetzung ist durch den 

Nutzungsberechtigten ein Namensschild nach aktuellen Vorgaben zu veranlassen. Die Grabstelle wird 

entsprechend der Totenruhezeit von 25 Jahren durch den Friedhofsträger gepflegt. Das bedeutet, 

das Mähen bei Erfordernis und die Baumpflege. Der Friedhofsträger ist für den Baumersatz 

verantwortlich, z.B. bei Sturmschäden oder Absterben des Baumes. 

Größe: 40x60 cm 

 

Wahlbaumgrab Einzelbaum 

Grabstätte für 1 Urne oder wahlweise für 2 Urnen je Platz unter einem Baum nach Wahl. 

Die Beisetzung erfolgt im Alten Revier unter bestimmten Bäumen zur Lückenschließung von bereits 

größeren freien Flächen. Im Anschluss an die Beisetzung ist durch den Nutzungsberechtigten eine 

Namensplatte nach aktuellen Vorgaben zu veranlassen. Die Grabstelle wird entsprechend der 

Totenruhezeit von 25 Jahren durch den Friedhofsträger gepflegt. Das bedeutet, das Mähen bei 

Erfordernis und die Baumpflege. Der Friedhofsträger ist für den Baumersatz verantwortlich, z.B. bei 

Sturmschäden oder Absterben des Baumes. 

Größe: 40 x60 cm 

 

 

Amt Crivitz 

Friedhofsverwaltung 



Anlage und Bestandteil zur Friedhofsgebührensatzung vom 12.12.2022

Gebührentabelle Gebühr

Grabstättengebühren (Erwerb des Nutzungsrechtes) Grabarten in Euro

Wahlsarggrab inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung 1700,00

Reihengrab Kinder bis 5. Lebensjahr einstellig 150,00

Rasensarggrab einstellig ohne Aufbettung von Urnen inkl. Pflege 1200,00

Wahlmehrfachsarggrabstelle Doppel inkl. der Möglichkeit der Urnenaufbettung 2500,00

Rasenurnengrab einstellig inkl. Pflege 650,00

Anonymes Wiesenurnengrab 350,00

Reihenurnengrab vierstellig 600,00

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen zweistellig 1500,00

Wahlbaumurnengrab im Wäldchen einstellig 850,00

Wahlbaumurnengrab Einzelbaum zweistellig 1500,00

Wahlbaumurnengrab Einzelbaum einstellig 850,00

Nacherwerbs-/Verlängerungsgebühren/Jahr

Nacherwerbs-/Verlängerungsgebühren/Jahr nach Ablauf der Ruhezeit

je Grabart und/oder weiterer Bestattung/Urnenaufbettung 1/25 der 

jeweiligen Grabstättengebühr

Wahlsarggrab 68,00

Reihengrab Kinder bis 5. Lebensjahr einstellig 6,00

Rasensarggrab einstellig ohne Aufbettung von Urnen inkl. Pflege 48,00

Wahlmehrfachsarggrabstelle Doppel 100,00

Rasenurnengrab einstellig inkl. Pflege 26,00

Reihenurnengrab  vierstellig 24,00

Wahlbaumgrab Wäldchen zweiststellig 60,00

Wahlbaumgrab Wäldchen einstellig 34,00

Wahlbaumgrab Einzelbaum zweistellig 60,00

Wahlbaumgrab Einzelbaum einstellig 34,00

Umbettungsgebühren

Personen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Umbettung) 1500,00

Personen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr (Umbettung) 1800,00

Urnen 300,00

Trauerhallengebühren

Trauerhalle 250,00

Trauerhalle bei kurzer Andacht Urnen (10 min.) 175,00

Abschiednahmeraum (1/6 der Trauerhalle) 100,00

Standsicherheitsprüfungsgebühren

Standsicherheitsprüfgebühr 30,00

Genehmigungsgebühren

Genehmigung von Grabmälern 30,00

zusätzliche Leistungen

Pflegegebühr bei vorzeitiger Einebnung je Grabart und Jahr bis Ablauf der Ruhezeit

1/25 der 

Grabstätten-

gebühr je Jahr





Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 644/22
25.11.2022
öffentlich

Beschluss zur Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt 
Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Ohl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Der Entwurf der Satzung für den Senioren- und Behindertenbeirat wurde von der 
Stadtvertretung an die Mitglieder des Beirates übergeben mit der Bitte, diesen zu sichten und 
ggf. Änderungen vorzunehmen. 
Mit Mail vom 19.09.2022 teilte Frau Ursula Fritzsche (stv. Vorsitzende des Senioren- und 
Behinderten der Stadt Crivitz) mit, dass dies nach juristischer Beratung erfolgt ist und von 
der Stadtvertretung beschlossen werden kann. 

Eine Vorberatung fand in allen Fachausschüssen und in den Ortsteilvertretungen statt.
 
 Sitzung des Ausschusses für Bildung, Gesundheits- uns Sozialwesen am 10.10.2022 

Abstimmung: 6 Ja-Stimmen/0 Nein-Stimmen/0 Enthaltungen

 Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Vereine am 11.10.2022
Die Hinweise des Kulturausschusses: 
§ 3 (4) – die weibliche Form „Bürgermeisterin“ verwenden 
§ 6 (2) – die Bedingungen / Voraussetzungen für eine Auflösung genau benennen

 Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Stadtentwicklung am 20.10.2022
Abstimmung: 5 Ja-Stimmen/0 Nein-Stimmen/0 Enthaltungen

 Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landeskultur und Tourismus am 19.10.2022
Abstimmung: 5 Ja-Stimmen/0 Nein-Stimmen/0 Enthaltungen

 
 Sitzung der Ortsteilvertretung Gädebehn am 24.10.2022

Die OTV empfiehlt folgende überwiegend redaktionelle Änderungen:
§ 2 (1) Satz 1: Der SBB nimmt die Interessen und Belange der älteren Menschen und 
Menschen mit Behinderung in der Stadt wahr.
§ 2 (4) Satz 2: Das Wort Absatz 1 sollte ausgeschrieben werden (statt Abs. 1).



§ 3 (3): Im letzten Spiegelstrich sollte der Umweltschutz gestrichen werden. Der Bezug des 
Umweltschutzes zu den Aufgaben des SBB erschließt sich nicht.
§ 7 (1): Satz 2: Hier sollten die Ortsteilvertretungen vor dem Fachausschuss genannt werden,
weil dies der üblichen Beratungsfolge entspricht.

 Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 28.11.2022
Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen/0 Nein-Stimmen/0 Enthaltungen

 Sitzung der Ortsteilvertretung Wessin 07.12.2022 (noch offen, daher unter 
Vorbehalt) 

Die Hauptsatzung der Stadt Crivitz wurde mit Beschluss vom 20.06.2022 (BV 422/21-01-
01) angepasst. 

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Entwurf zur Satzung 

Anlage/n:
Entwurf der Satzung des Senioren- und Behindertenbeirates 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt auf ihrer Sitzung am 12.12.2022 die Satzung 
des Senioren- und Behindertenbeirates. Nach der Verpflichtung der Bürgermeisterin kann 
der Beirat mit seiner Arbeit beginnen. Für das HH-Jahr 2023 werden finanzielle Mittel 
eingestellt. 
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Satzung für den Senioren- und Behinderten-
beirat der Stadt Crivitz

Auf der Grundlage des § 10 des Gesetzes zur Stärkung der Mitwirkung der Seniorinnen und Se-
nioren am gesellschaftlichen Leben in M-V (Seniorenmitwirkungsgesetz M-V/SenMitwG M-V vom 
26.07.2010, Änderung 2015) sowie der UN-Behindertenrechtskonvention und des Maßnahmepla-
nes des Landes M-V zu deren Umsetzung sowie der Umsetzung des BundesTeilhabegesetzes (BT-
HG) in M-V wird ein Senioren-und Behindertenbeirat (SBB) der Stadt Crivitz gebildet. 

Gemäß § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfas-
sung-KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOB1. M-V, S. 777), in der jeweils geltenden Fassung, hat die 
Stadtvertretung in ihrer Sitzung am .........................nachfolgende Satzung beschlossen.

§ 1 Allgemeines
Die personenbezogenen Bezeichnungen dieser Satzung gelten für Frauen, Männer und zwischen-
geschlechtliche Menschen gleichermaßen.

Die steigende Anzahl der Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigung, nachfolgend Menschen 
mit Behinderungen genannt, in der Stadt Crivitz verdeutlicht die Notwendigkeit, diese an der po-
litischen Willensbildung zu beteiligen und ihnen über den SBB die Möglichkeit einzuräumen, ihre 
Interessen auf örtlicher Ebene zu vertreten.

§ 2 Aufgaben
(1) Der SBB nimmt die Interessen und Belange der älteren und behinderten Menschen in der 

Stadt wahr. Er ist Ansprechpartner für die Senioren und Behinderten selbst und für Ver-
bände und Vereine, die gleichfalls im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit tätig sind. 
Der SBB entwickelt Ideen und schafft Erlebnisse, die zu Wohlbefinden, Lebensfreude und 
Geborgenheit der Senioren und Menschen mit Behinderungen in der Stadt beitragen.

(2) Der Beirat fördert den Erfahrungsaustausch, die Meinungsbildung und die Koordinierung der 
Anliegen von Senioren und Menschen mit Behinderungen. Die Bürger der Stadt können sich 
diesbezüglich mit ihren Belangen an den Beirat wenden, um Fragen und Probleme zu klä-
ren und Lösungen zu erbitten. Der Beirat hat die Solidarität zu wahren und zu fördern. Er 
soll sich als Schnittstelle der Generationen verstehen.

(3) Der SBB berät die Stadtvertretung, ihre Ausschüsse und die Ortsteilvertretungen in Angele-
genheiten der Senioren- und Behindertenarbeit und gibt Empfehlungen zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen. Er wirkt bei der Planung und Verwirklichung von Angeboten und 
Hilfen mit.

(4) Der SBB pflegt untereinander und mit anderen Seniorenbeiräten im Amtsbereich sowie mit 
dem Kreis- und Landesseniorenbeirat sowie Behindertenräten den Erfahrungsaustausch und 
die gegenseitige Information. Er initiiert Vorhaben im Sinne des Abs. 1, unterstützt bei Be-
darf Aktionen anderer Gemeinden und nutzt die Synergien, die sich aus dem Zusammenwir-
ken mit Vereinen und anderen Veranstaltungsträgern in der Stadt ergeben.

(5) Der SBB leistet Öffentlichkeitsarbeit für die Belange der Senioren und Menschen mit Behin-
derungen.
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(6) Der SBB fördert den Dialog zwischen den Generationen.

(7) Der SBB realisiert die Umsetzung seiner Aufgaben in eigener Regie.

§ 3 Rechte und Pflichten
(1) Die Beiratsmitglieder üben ihre Tätigkeit im SBB im Rahmen der Gesetze nach ihrer freien, 

nur dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung aus. Sie arbeiten partei- sowie verbands-
unabhängig und verhalten sich weltanschaulich neutral.

(2) Der SBB erstattet der Stadtvertretung einmal jährlich Bericht über seine Arbeit.

(3) Der SBB ist vor Entscheidungen der Stadtvertretung bei Angelegenheiten, die die Senioren 
und Menschen mit Behinderungen betreffen, anzuhören. Er hat in den Fachausschüssen und 
Ortsteilvertretungen Rederecht, insbesondere in den Bereichen wie

- Stadt- und Verkehrsplanung
- Verkehrssicherheit
- Altenwohnungen und Altenpflege
- Kultur, Freizeit und Sozialangebote
- Sozial- und Gesundheitswesen
- Umweltschutz und Tourismus

(4) Der Bürgermeister informiert den Beirat rechtzeitig über anstehende Maßnahmen, die die 
Aufgaben des Beirats betreffen.

(5) Die Einladungen zu den öffentlichen Sitzungen der städtischen Gremien sowie die Beschluss- 
und Informationsvorlagen zu öffentlichen Tagesordnungspunkten werden auf der Homepa-
ge des Amtes im Bürgerinformationssystem Allris veröffentlicht. Dem Vorstand des Beirates 
werden Einladungen und Beschlussvorlagen zugesandt.

(6) Der SBB wird in seinem Bestreben, die Bedürfnisse und Interessen der Mitbürger zu vertre-
ten, durch die Stadtvertretung und die Verwaltung des Amtes unterstützt. Die Unterstüt-
zung der Verwaltung wird mit der Leitung des Amtes abgestimmt.

§ 4 Wahl und Zusammensetzung
des SBB

(1) Der SBB setzt sich aus bis zu 10 Einwohnern der Stadt Crivitz, die Mitglieder in Vereinen, 
Verbänden, Selbsthilfeorganisationen und Initiativen sein können sowie Einzelpersonen, 
welche die Interessen der Senioren sowie von Menschen mit Behinderungen allen Alters der 
Stadt Crivitz vertreten, zusammen. 

(2) Die Mitglieder des SBB werden für 5 Jahre von der Stadtvertretung berufen.

§ 5 Vorstand
(1) In seiner ersten Sitzung wählt der SBB aus seiner Mitte mit der Mehrheit aller anwesenden 

Mitglieder einen Vorstand, der aus einem Vorsitzenden, einem 1. und einem 2. stellvertre-
tenden Vorsitzenden besteht, wovon einer Schriftführer ist.

(2) Der Vorsitzende bzw. in Verhinderung der 1. bzw. 2. Stellvertreter vertritt den SBB gegen-
über der Stadtvertretung, den Fachausschüssen, den Ortsteilvertretungen und der Verwal-
tung sowie repräsentativ gegenüber der Öffentlichkeit.
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§ 6 Ausscheiden, Auflösung
(1) Die Mitgliedschaft im Senioren- und Behindertenbeirat endet nominell mit Ablauf von 5 Jah-

ren sowie in besonderem Fall durch Abberufung durch die Stadtvertretung oder durch Ver-
zicht, Wegzug oder Tod.

(2) Der SBB kann durch Beschluss der Stadtvertretung aufgelöst werden.

§ 7 Geschäftsgang und Finanzierung
(1) Der Ansprechpartner für den SBB ist der Ausschuss für Bildung, Gesundheits- und Sozialwe-

sen der Stadtvertretung der Stadt Crivitz. Vorschläge des SBB für die Stadtvertretung und 
die Verwaltung werden an den Fachausschuss sowie die Ortsteilvertretungen herangetra-
gen, die darüber beraten und entsprechende Empfehlungen weiterleiten. Über das Ergeb-
nis der Beratung ist der SBB zeitnah zu unterrichten – spätestens innerhalb von 6 Wochen.

(2) Der SBB tagt nach Bedarf. Er tritt jährlich mindestens viermal zu Sitzungen zusammen. 

(3) Der SBB gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Die Stadt Crivitz stellt geeignete Räume für die Sitzungen zur Verfügung.

(5) Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel kann dem SBB ein Zuwendungsbescheid für 
die Organisation von Veranstaltungen und die Begleichung fixer Kosten der Beiratsarbeit 
ausgestellt werden. Im Rahmen des durch die Stadtvertretung bewilligten Etats kann der 
SBB selbst über den Einsatz der Mittel entscheiden. Über die Verwendung der Mittel ist der 
Vorstand des SBB gegenüber der Stadtvertretung zum Ende des Haushaltsjahres rechen-
schaftspflichtig.

§ 8 Geheimhaltungspflicht/Datenschutz
(1) Die Beiratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt 

gewordenen Angelegenheiten verpflichtet. Dieses gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig 
sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

(2) Die Beiratsmitglieder arbeiten mit geschützten personenbezogenen Daten. Sie sind deshalb 
vor Aufnahme ihrer Tätigkeit zu verpflichten. Die Verpflichtung ist schriftlich vorzunehmen. 
Gleiches gilt uneingeschränkt im Sinne des Urheberrechts.

(3)    Die Mitglieder, die aus der Arbeit des SBB ausgeschieden sind, haben über Angelegenhei-
ten und Belange des SBB auch nach ihrem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren.

§ 9 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Crivitz, den 
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Unterschrift -Siegel-
Bürgermeisterin



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 651/22
01.12.2022
öffentlich

Grundsatzbeschluss - 1. Bauabschnitt Ertüchtigung Brandschutz 
Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 a, 19089 Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Zapf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Laut erster Kostenschätzung für die Ertüchtigung des Brandschutzes beliefen sich die 
vorläufigen Kosten auf 210.500,00 €, unter Berücksichtigung der Nachforderung / 
Umplanung ergeben sich Mehrkosten in Höhe von 261.500,00 €. Für die geschätzten 
Gesamtkosten von 472.000,00 € wurde ein Antrag auf Sonderbedarfszuweisung gestellt
(ca. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten). 
  

Finanzielle Auswirkungen:
472.000,00 € davon sind 210.500,00 € im Haushalt 2022 bereits eingeplant, 261.500,00 € 
sind im Haushalt 2023 einzuplanen 

Anlage/n:
Maßnahmenbeschreibung / Kostenschätzung  

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die Durchführung der Ertüchtigung des 
Brandschutzes in der Regionalen Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 a, 19089 Crivitz 
im Jahr 2023 durchzuführen.  









Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 655/22
05.12.2022
öffentlich

Grundsatzbeschluss - Umgestaltung der Restfläche (ehemaliger 
Sparmarkt) zu Parkplätzen, Abschluss einer Kostenteilungsvereinbarung

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Beresowski

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Ein Teil der Fläche des ehemaligen Spar Marktes in Crivitz wurde an Herrn Täufer verkauft. 
Auf der verkauften Fläche soll ein Bürogebäude mit Parkplätzen entstehen.
Auf der Restfläche, die weiterhin der Stadt Crivitz gehört, sollen insgesamt 26 Parkplätze 
entstehen. 
Im ersten Schritt soll die gesamte vorhandene Fläche beräumt werden.
Ein Lageplan und eine Kostenaufteilung der Abbruchmaßnahme sind im Anhang beigefügt.
Zu dieser Maßnahme wird eine Kostenteilungsvereinbarung zwischen Herr Täufer und der 
Stadt Crivitz gefasst. 

Da die Abbrucharbeiten nach Möglichkeit noch in diesem Jahr begonnen werden sollen, ist 
einer Ermächtigung der Bürgermeisterin nebst Stellvertreter nötig um die besagte 
Kostenteilungsvereinbarung zeitnah unterschreiben zu können.
 
Weitere Planungsschritte folgen bezüglich der Parkplätze für die Stadt Crivitz.
Ebenso eine Kostenermittlung. Im Planansatz für den Haushalt 2023 werden für dieses 
Projekt 100.000€ angesetzt. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Abbruchmaßnahme wird aus den nicht benötigten Mitteln aus dem Produkte 541, Konto 
096 Projekt Parchimer Straße entnommen.

Anlage/n:
Lageplan und Kostenermittlung Abbruch  

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz bevollmächtigt auf ihrer Sitzung die Bürgermeisterin 
nebst ihrem Stellvertreter zur Unterzeichnung der Kostenteilungsvereinbarung zwischen der 



Stadt Crivitz und Herrn Täufer. Grundlage bildet die beigefügte Kostenberechnung des 
Planungsbüros Albers.
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Stadt Crivitz

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Cri SV 652/22
02.12.2022
öffentlich

Grundsatzbeschluss zur Beantragung von Fördermitteln für eine 
Machbarkeitsstudie zur regenerativen Energieversorgung und 
Wärmeplanung für die Stadt Crivitz

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Wacker

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:
Die Stadt Crivitz beabsichtigt für alle Ortsteile die Energie- und Wärmeversorgung, unter dem 
Ansatz der Nutzung von regenerativen Energieträgern zu betrachten und dazu die 
Möglichkeiten vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit zu bewerten.

„Mit der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) wird der Neubau von 
Wärmenetzen mit hohen Anteilen erneuerbaren Energien sowie die Dekarbonisierung von 
bestehenden Netzen gefördert.“(www.bafa.de)

Die Bundesförderung ist am 15.09.2022 in Kraft getreten, und fördert im Modul 1 von 4 die 
Erstellung von Machbarkeitsstudien.

„Förderfähig in Modul 1 sind Transformationspläne und Machbarkeitsstudien, inklusive der 
Planungsleistungen angelehnt an die Leistungsphasen der HOAI 1-4 (LPH1-4). Diese müssen 
auf die Wärmeversorgung von mehr als 16 Gebäuden oder mehr als 100 Wohneinheiten 
ausgerichtet sein. Transformationspläne sollen dabei den Umbau bestehender 
Wärmenetzsysteme – hin zu einem treibhausgasneutralen Wärmenetzsystem bis 2045 - 
aufzeigen. Sie dienen dem Zweck, den zeitlichen, technischen und wirtschaftlichen Umbau 
bestehender Wärmenetzsysteme darzustellen. Machbarkeitsstudien sollen die Umsetzbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit des Konzepts eines neu zu errichtenden Wärmenetzsystems mit 
überwiegend erneuerbarer Wärmeerzeugung untersuchen (mindestens 75 Prozent 
erneuerbare Energien und Abwärme).“



„Art und Umfang der Förderung:

 Nicht rückzahlbarer Zuschuss zu den Kosten für die Erstellung von 
Transformationsplänen bzw. Machbarkeitsstudien

 50 Prozent der förderfähigen Kosten werden gefördert
 Der Bewilligungszeitraum (ab Erlass des Zuwendungsbescheids) beträgt zwölf Monate 

und kann auf Antrag einmalig um bis zu zwölf Monate verlängert werden
 Die maximale Fördersumme beträgt 2 Millionen Euro pro Antrag“

Quelle:www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Waermenetze/Effiziente_Waermenetze/effiziente_waermen
etze_node.html
 
Die Möglichkeit der Förderung im Rahmen einer Erarbeitung der kommunalen 
Wärmeplanung über die Nationale Klimaschutzinitiative ist in diesem Zusammenhang zu 
prüfen. Hier kann ggf. eine erhöhte Förderquote in Höhe von 90% gewährt werden.

Der Stadt Crivitz liegt ein Richtpreisangebot in Höhe von ca. 140.000 € für die Erstellung 
einer entsprechenden Machbarkeitsstudie vor. Um einen Förderantrag hierfür vorzubereiten, 
wird eine Absichtserklärung in Form eines Grundsatzbeschlusss erforderlich.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Die erforderlichen Gesamtmittel i.H.v. 140.000 € werden im Haushaltsplan für das Jahr 
2023 eingeplant. 

Anlage/n:
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt, die Möglichkeiten und die Wirtschaftlichkeit 
zur regenerativen Energieversorgung und kommunalen Wärmenetzplanung zu prüfen und 
dazu eine Machbarkeitsstudie zu erarbeiten.

Unter Zugrundelegung des Kostenansatzes von 140.000 € soll ein Fördermittelantrag für eine 
Machbarkeitsstudie gestellt werden, um die entsprechenden Fördermittel zu erhalten.

Die Planungsleistung für die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird nach positivem 
Zuwendungsbescheid ausgeschrieben.
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BV Cri SV 642/22
21.11.2022
öffentlich

Annahme Spende Kita "Uns Lütten"

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Finanzen
Herr Albrecht

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung) 12.12.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Zweckgebunden für die Kita Uns Lütten der Stadt Crivitz für die Anschaffung einer 
Federwippe ist von der Raiffeisenbank eG am 07.10.2022 zur Förderung der Erziehung eine 
Spende in Höhe von 760,48 € an die Stadt Crivitz geleistet worden.

Nach Neufassung der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 in § 44 Abs. 4 hat die 
Stadtvertretung in öffentlicher Sitzung über die Annahme von Spenden zu entscheiden,
soweit dieses nicht durch die Hauptsatzung auf den Haupt- und Finanzausschuss oder auf 
die Bürgermeisterin übertragen wurde.
. 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
keine 

Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Crivitz beschließt, die zweckgebundene Spende 
für die Kita Uns Lütten der Stadt Crivitz in Höhe von 760,48 € entsprechend § 44 Abs. 4 KV 
M-V anzunehmen. 
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